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Beispiel: Ermittlung des Verkehrswertes eines Kleingartens
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Bewertung von Kleingärten
Kleingärten in der Bewertungspraxis. Bei der Bewertung von
Kleingärten sind mitunter die Aufwendungen des (Unter-)Päch-
ters bei der Auflösung eines (Unter-)Pachtverhältnisses oder aber
der Verkehrswert von Eigengrundliegenschaften, Superädifika-
ten oder ein Schattenwert zu ermitteln.

Allgemein
Das österreichische Kleingartengesetz regelt
ua Pachtverträge (Vertragsdauer mind zehn
Jahre) über Kleingärten – das sind Grund-
stücke (Grundstücksteile) größer 120m2 bis
max 650m2, die der nicht erwerbsmäßigen
Nutzung oder der Erholung dienen. Sie
können innerhalb oder außerhalb einer
Kleingartenanlage liegen. Ergänzend gibt
es zB in Wien und Niederösterreich auch
eigene Kleingartengesetze, demnach gibt es
Kleingärten, die nicht der Befriedigung ei-
nes ständigen Wohnbedürfnisses dienen,
und solche für ganzjähriges Wohnen.

Bewertungsaufgabe
Was ist im Rahmen der Bewertung bewer-
tungsrelevant? So kann der Unterpächter
bei Beendigung des Unterpachtverhältnis-
ses vomGeneralpächter lediglich den Ersatz
für die von ihm gemachten Aufwendungen
beanspruchen, die zur kleingärtnerischen
Nutzung notwendig oder nützlich sind, ins-
besondere für Obstbäume, Sträucher und
sonstige Kulturen; für Baulichkeiten jedoch
nur, wenn sie den Bauvorschriften entspre-
chend errichtet worden sind. Der Ersatz ge-
bührt nach dem gegenwärtigen Wert, inso-
fern er den wirklich gemachten Aufwand
nicht übersteigt.1 Dies gilt analog auch bei
Beendigung eines Generalpachtverhältnis-
ses.2

Baulichkeiten, Kulturen
Die Ermittlung der Aufwendungen in die
Baulichkeiten erfolgt bei eigengenutzten
Objekten idR über das Sachwertverfahren,
bei welchem in bekannter Weise der Bau-
wert des Kleingarten(wohn)hauses und
der Nebengebäude und der Wert der sons-
tigen Bestandteile sowie ggf der Wert des
Zubehörs der Sache zu ermitteln sind.3

Der Bauwert ist die Summe der Werte der
baulichen Anlagen und ist bei der Ermitt-
lung auf die Ausführungen des § 6 Abs 3
LBG Bedacht zu nehmen. Allfällige Bau-
mängel, Bauschäden, ein rückgestauter Re-

paraturbedarf und die Abschläge wegen all-
fälliger technischer und wirtschaftlicher
Wertminderung sind gem § 10 Abs 4 LBG
gesondert zu beziffern. Ebenso wird der
Wert der Kulturen idR im Sachwertverfah-
ren ermittelt, indem in einer separaten Ge-
hölzwertermittlung der Herstellungswert,
also die Gehölzkosten samt anfallender
Pflanzkosten und Anwachspflege, unter Be-
rücksichtigung des Anwachsrisikos, bezo-
gen auf das Alter der Kulturen zum Bewer-
tungsstichtag, und der seither angefallenen
Pflegekosten und unter Berücksichtigung
des Pflegerisikos, ermittelt wird.4

Bodenwert
Bei Kleingärten mit Eigengrund5 ist bei der
Verkehrswertermittlung auch der Boden-
wert als Teil des Sachwertes zu ermitteln.
Dies erfolgt idR mittels Vergleichswertver-
fahrens (auf Basis tatsächlich erzielter
Kaufpreise). Achtung! Die Stadt Wien ge-
währte als Verkäuferin bei Kaufanträgen
zwischen dem 1. 7. 1993 und dem 31. 1.
2021 Ermäßigungen von bis zu 45% vom
jeweiligen Verkehrswert des Kleingarten-
grundstückes. Mit 1. 2. 2021 wurde der
Verkauf von Kleingärten prinzipiell ein-
gestellt, für alle ab diesem Zeitpunkt
erfolgten Kaufanträge (auf Basis diver-
ser Ausnahme-/Übergangsregelungen) gilt
eine Ermäßigung von 10%.6 Derartige
Kaufpreise sind, wenn die gewährte Ermä-
ßigung nicht nachvollziehbar bzw bekannt
ist, im Vergleichswertverfahren idR auszu-
scheiden.

Superädifikat vs Liegenschafts-
zubehör
Sofern kein Eigengrund gegeben ist, haben
die Höchstgerichte zur Frage, ob die Bau-
lichkeiten in einem Kleingarten Superädifi-
kate (§ 435 ABGB) oder unselbstständiges
Liegenschaftszubehör (§ 297 ABGB) dar-
stellen, die Eigenschaft als Superädifikat be-
jaht.7

Bodenwertanteil
Kann der Erwerber des Superädifikats zB in
einen alten, günstigen Pachtvertrag einstei-
gen oder liegt ein neu abzuschließender
Pachtvertrag unter Marktniveau, so ist ggf
auch ein sog „Bodenwertanteil des Super-
ädifikats“ zu berücksichtigen. Analog dazu
kann ein Bodenwertanteil auch im eheli-
chen Aufteilungsverfahren als Schattenwert
zu ermitteln sein, wenn der tatsächlich be-
zahlte Pachtzins in Relation zum ortsübli-
chen Pachtzins niedriger ist und die Diffe-
renz auf die voraussichtliche Dauer des
Pachtverhältnisses (oder Lebenserwartung
der Parteien) kapitalisiert wird.8

Für die Verkehrswertermittlung von
Superädifikaten können grundsätzlich die
Bewertungsmethoden für Baurechtsliegen-
schaften herangezogen werden. Der Boden-
wertanteil des Superädifikats entspricht
dem wirtschaftlichen Vorteil, den der Päch-
ter (= Käufer des Superädifikats) ggf da-
durch erlangt, dass er auf Basis des Pacht-
vertrags über die Restlaufzeit nicht den vol-
len Bodenwertverzinsungsbetrag leisten
muss. Ausgangswert für den Bodenwertan-
teil des Superädifikats ist also die Differenz
zwischen dem vereinbarten (indexierten)
Pachtzins und dem am Bewertungsstichtag
angemessenen Verzinsungsbetrag des Bo-
denwerts des unbelasteten Grundstücks.9

Der Zinssatz für den angemessenen Pacht-
zins entspricht jenem Zinssatz, der markt-
üblich für die Verzinsung des Bodenwertes
von Verpächtern verlangt und von Pächtern
auch gezahlt wird.10

Interessante Fragestellungen für die Be-
wertung ergeben sich, wenn zB die Restlauf-
zeit des Pachtvertrags deutlich kürzer ist als
die RND des Gebäudes oder Grund und
Boden im schlichten Miteigentum stehen.
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